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eingedenk dessen, daß ein sichtbares Engagement des 9. ersucht den Generalsekretllr fJ14IJenlem, die Leitstelle 
Generalsekretllrs flIr die Erreichung der von der Generalver- flIr Frauenfragen im Sekretariat im Rahmen der vorhandenen 
sammlung gesetzten Zie1e unerllißlich ist, Mittel in die Lage zu versetzen, die Fortschritte bei der 

UmsetZ!mg des strategischen P1ans wirksam zu überwachen 
1. begrqpt den Bericht des Generalsekretllrs1

; oder zu erleichtern; 

2. nimmt Kennmis von dem in Abschnitt W des Berichts 
entbaltenen strategischen Aktionsplan zur Verbesserung der 
Situation der Frauen im Sekretariat (1995-2000) sowie von den 
vom Generalsekretllr vmgeschIagenen Gesamt- und Ein
zelzielen des strategischen Plans; 

3. fordert den Generalsekretär nacluJriJcldlch at.if, den 
strategischen Plan voll durcbzufllhren, und weist dabei darauf 
hin, daß sein sichtbares Engagement flIr die Erreichung der 
von der Generalversammlung gesetzten Ziele und der in dem 
strategischen Plan entbaltenen Gesamt- und EinzelzieIe 
unerlJißlich ist; 

4. begrtqJt die Absicht des Generalsekretllrs, die Durch
fllhrung des strategischen P1ans unter anderem dadurch 
sicherzustellen, daß er klare und konkrete Anweisungen in 
bezug auf die Befugnisse und die Verantwortung aller Fflh
rungskdifte im Zusammenhang mit der UmsetZ!mg des P1ans 
sowie in bezug auf die Kriterien erteilt, nach denen die 
erzielten Ergelnrlsse bewertet werden; 

5. fordert den Generalsekretär nacIuJriJcldich at.if, im 
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen und gemäß 
dem strategischen Plan der Einstellung und Beförderung von 
Frauen in Stellen, die der geographischen Verteilung unterlie
gen, insbesondere in FDbrungs- und Leitungspositionen und in 
denjenigen Thilen des Systems der Vereinten Nationen und 
ihrer Sonderorganisationen, in denen der Frau""anteil 
beträchtlich unterhalb des Durchschnitts liegt, grilBere Priorililt 
einzuräumen, damit die in ihren Resnlutionen 45/125 und 
45/239 C gesetzten Ziele verwirklicht werden, nämlich bis 
1995 einen FranenanteU von 35 Prozent insgesamt und von 25 
Prozent an den Dienstposten der Besoldungsgrnppe 0-1 und 
darlIber zu erreichen; 

6. fordert den Generalsekretär fJ14IJerdem nacluJriJcldlch 
at.if, die derzeitigen Arbeitsregelungen innerbalb des Systems 
der Vereinten Nationen weiter zu prlIfen mit dem Ziel, sie 
flexibler zu gestalten und auf diese Weise die direkte oder 
indirekte Diskriminierung von Bediensteten mit famiIillren 
Verpflichtungen zu beseitigen, und dabei unter anderem 
Fragen wie der Bescbliftigung von Ehegstten, der Arbeitsplatz
teilung, der gleitenden Arbeitszeit, Einrichtungen flIr die 
Kindetbetrenung, PIlinen flIr die Unterbrechung der Laufbahn 
und dem Zugang ZU FortbUdnngsmÖglichkeiten Aufmerksam
keit zu schenken: 

7. fordert den Generalsekretärferner nacluJriJcldlch at.if, 
im Sekretariat mehr Frauen aus den Bntwicklungsliindern, 
insbesondere aus überhaupt nicht vertretenen oder unterre
prilsentierten Entwicklungslllndern, sowie aus anderen LIIndem 
einzustellen, die nor dorch wenige Frauen vertreten sind, 
namentlich auch aus den Umbruchllindetn; 

8. ersucht den Generalsekretär, daflIr Sorge zu tragen, 
daß flIr alle Bediensteten Chancengleichheit in der BeschIifti
gung besteht; 

.. Al491587 und Ko1r.l. 

10. legt den Mitgliedstaaten eindringlich 1IIJhe, den 
strategischen Plan sowie die Anstrengungen der Vereinten 
Nationen und der Sonderorganisationen zur Erhöhung des 
prozentualen Frauenanteils im Höheren Dienst, insbesondere 
in der Besoldungsgrnppe 0-1 und darlIber, zu unterstfll:zen, 
indem sie mehr weibliche Bewerber namhaft machen, indem 
sie Frauen ermutigen, sich um freie Stellen zu bewerben, und 
indem sie nationale Listen wmblicher Bewerber aufstellen und 
diese dem Sekretariat, den Sonderorganisationen und den 
Regionalkommissionen zur Vetfflgung stellen: 

11. ersucht den Generalsekretär, weiter umfassende 
GrundsatzmaBnahmen zur Verhütung von sexueller Bellisti
gang im Sekretariat auszuarbeiten; 

12. ersucht den Generalsekretär fll4IJenlem, sicherzustel
len, daß der Kommission flIr die RechtssteUung der Frau auf 
ihrer neununddreißigsten 'Thgung, im Einklang mit den 
einschUigigen Vorschriften betJeffend die Fristen flIr die 
Vorlage von Dokumenten, sowie der Generalversammlung auf 
ihrer fllnfzigsten 'Thgung ein Sachstandsbericht über die 
Situation der Frauen im Sekretariat unterbreitet wird, der unter 
anderem auch Informationen über Maßnahmen zur Erreichung 
der in dem strategischen Plan entbaltenen Gesamt- und 
Einzelziele sowie GrundsatzmaBnahmen zur Verhütung von 
sexueller Bellistigung im Sekretariat entbäIt. 

94. PIenmsiIzung 
23. Dezember 1994 

491168. Intematlonales Vorgehen zur Beklimpfung des 
Drogennd8brauehs, der unerlaubten Drogengewin
mmg und des lIJIel'Ianbten Dliigenverkebrs 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/97 vom 
16. ))ezetnber 1992, 48/12 vom 28. Oktober 1993 und 48/112 
vom 20. Dezember 1993, 

IJt.fIJerst beunruhigt über das AII8IIllIß, in dem die Thndenz 
zum Drogenmißbrauch und zur unerlaubten Gewinnung von 
und dem unerlaubtem Verkehr mit Suchtstoffen und psy
chotropen Stoffen Zlmimmt, welche die Gesundheit und das 
Wohl von Millinnen Menschen, insbesonderen Jngendlichen, 
in allen Lllndetn der Welt bedrohen, 

zutlefst besorgt darilber, daß die unerlaubte Nachfrage nach 
Snchtstoffen und psychotropen Stoffen sowie deren unerlaubte 
Gewinnung und der unerlanbte Verkehr damit nach wie vor 
eine ernste Bedrohung flIr die sozio6konomischen und 
politischen Systeme sowie flIr die Stabllitlit, die nationale 
Sicherheit und die SouverIInitlit einer wachsenden Zsbl von 
Staaten darstellen, 

ii14Jerst beunruhigt über die zunehmende Gewalttlitigkeit 
und die immer grilBere Wlrtschaftsmach krimineDer Otpnisa
tionen und tetroristischer Groppen, weiche die Erzeugung von 
Drogen, Waffen, Vmprodukten und wesentlichen Cbemilrnllen 
sowie den Verkehr damit und deren Verteilung betreiben, 
wobei sie sich mitunter dem Zugriff des Gesetzes entziehen, 
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Iostitutionen korrumpieren, die volle Ausl1bung der Men
schenrechte untergraben und die Stabilität vieler Gesell
schaften in der Welt bedrohen, 

sich vol1arif dessen bewlifJt, daß die Staaten, die zustlIndi
gen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und 
die multi1atemlen Entwicklungsbanken dem Kampf gegen 
diese Geißel höheren Vommg einrllumen mil8sen, welche die 
Entwicklung, die wirtschaftliche und politische Stabi1ität und 
die demokratischen Institntionen untergrIIbt und deren Be
kllmpfung den Regierungen eine immer größere wirtschaftJi
che BeIastung auferlegt und mit nicht wieder rückgängig zu 
machenden Verlusten an Menschenleben einhergeht, 

Uberzeugt, daß eine engere Koordlnierung und Z'!S8I!1men
arbeit zwischen den Staaten beim Kampf gegen die mit Drogen 
zusamme1lhllngende Krimina1ität, wie 'Thrrorismus, un
erlaubter Waffenhandel und Geldwllsche, w\lnschenswert ist, 
sowie eingedenk der Rolle, die sowohl die Vereinten Nationen 
als auch die Regionalmganisatim1en in dieser Hinsicht spielen 
könnten. 

erneut erkldrend, daß die bestehenden Übereinkommen 
Ober die Drogenbekllmpfung, die Erk1IIrung"" und die Umfas

. sende Mnltidisziplinllre Konzeption fIlr kflnftige Aktivitllten 
zur Bekllmpfung des Drogenmißbranchs", die Politische 
ErkUlrung und des Weltweite AktiOnsprogmmm84, die von der 
Generalversammlung auf ihrer siebzehnten Sondertagung zur 
Behandlung der Frage der internationalen Zusammenheit 
gegen die unerlanhte Gewinnung von Suchtstoffen und 
psychotropen Stoffen, des unerlaubte Angebot dieser Stoffe, 
die unerlanbte Nachfrage danach, den uner1anhten Verkehr 
damit und die unerlanbte Verteilung dieser Stoffe verab
schiedet wurden, die ErkIllrung, die von dem Welt-Minister
gipfel zur Verminderung der Drl!gennachfrage und zur 
Bekllmpfung der Kokainbedrohung'" verabschiedet wurde, 
sowie der Systemweite Aktionsplan der Vereinten Nationen 
zur BeklIInpfung des Drogenmißbraucbs86 einen umfassenden 
Rahmen fIlr die interoationale Zl!S8l!1menarbeit bei der 
Drogenbekllmpfung bieten, sowie betonend. daß bestifndige 
Bemllhungen zur Umsetzung dieser Dokomente notwendig 
sind, 

In Anerkennung der Anstrengungen der Länder, die 
Suchtstoffe fIlr wissenschaftliche, metliziniscbe und therapeuti
sche Zwecke gewinnen, die Umleitung dieser Stoffe auf 
unerlaubte Märkte zu verhindem und die Gewinnung auf 
einem der erlanhten Nachfrage enisprechenden Stand zu 
halten. im Einklang mit dem Einheits-Öbereinkommen von 
1961 Ilber Suchtstoffe87

, 

In der Erkenntnis, daß unter beatimmten Ums1änden 
zwischen der Armut und der Zunahme der uner1anhten 
Gewinnung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen und 
des unerlanhten Verkehrs damit ZnsammenbJinge bestehen und 
daß die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der vom 
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uner1anhten Drogenhandel betloffenen Länder angemessene 
MaßnaIunen etfordert, inabesondere die VlIIstlhkung der 
interoationalen Zusammenarbeit zur UbteIsUlI 'lmg einer 
alternativen und bestandfliIrigen Entwicklung in den betloffe
nen Gehieten dieser Länder, 

unter Hervorhebung der Notwendigkeit einer Analyse der 
von den DrogenblindIern benutzten Thmsltrouten, die stIindig 
wechseln und eine immer größere Zahl von Ländern und 
Regionen in allen Thilen der Welt einbeziehen, 

unter Hervorhebung der Rolle, welehe die Suchtstoff
kommission als des wichtigste richtIiniengebende Organ der 
Vereinten Nationen fIlr Grundsatzfragen in Fragen der 
Drogenbekllmpfung spielt, 

In 1Jekr4fIlgtmg der Fllhrungsrolle des Progmmms der 
Vereinten Nationen fIlr die interoationa1e Drogenbekllmpfung 
als Angelpunkt fIlr konzertierte intemationale Maßnahmen zur 
BeldImpfung des Drogenmißbranchs sowie in Wflrdigung der 
Art und Weise, in der des Progmmm die ihm Obertragenen 
Aufgaben wabrnhnmt, 

In Anerlumnung dessen, daß des Ausmaß der Drogenbe
drohung die Ausarbeitung von Strategien, KonzeptioJ)en und 
Zielsetzungen sowie eine verstlhkte internstionale Zusammen
arbeit erfordert, um den internationalen Geschl!ften derjenigen, 
die dem unerlanbten Verkebr mit Suchtstoffen, Waffen, 
Vorprodukten und wesentlichen ChemikaUen nachgehen, 
wirksamer entgegentreten zu können, 

I 

AcHruNo VOR DEN INDBRCHAKrADBR VBRB\N'II!NNATIONBN 
UND 1M VÖLKERRECHT VBRANKBRI'I!N GRUNDSÄTZBN 1M 
KAMPF OI!OI!N DROOBNMISSBRAUCH UND UNERLAUBTEN 
DROGBNVERKBHR 

1.. erkllJrt erneut, daß der Kampf gegen Drogenmiß
brauch und unerlanhten Drogenverkebr in keiner WeiSe die 
Verletzung der in der Charta der Vereinten Nationen und im 
Völkerrecht verankerten Grundsätze rechtfertigen kann, 
inabesondere der Grundsätze der Achtung der SouverIinitlIt 
und der tet:ritoria1en Unversehrtheit von Staaten und der 
Nichtanwendung beziehungsweiSe Nichtandrohung von 
Gewalt in den internationalen Beziehungen; 

2. fordert alle StsBten m4. sich vers1iIrkt fIlr die För
derung einer wirksamen Zusammenarbeit bei den Bemllhun
gen um die Bekllmpfung des Drogenmißbnmcbs und des 
uner1suhten Drogenverkehrs einznsetn:n, um so zur Schaftimg 
eines Klimas beizutragen, des der Verwirldichung dieses Ziels 
fIlrderlich ist, auf der Grundlage der GrundsIItze der Gleichbe
rechtigung und der gegenseitigen Achtung; 

n 

INTBRNATIONALl! MAssNAHMBN ZUR BBKÄMPPUNo DES 
DROOENMISSBRAUCHS UND DES UNERLAUBTEN DROOI!N
Vl!RKBIIRS 

1. bekrlifllgt ihre Entschlossenheit, die internationale 
Zusammenarbeit weiter ZU verstlhken und die Bemllhungen 
um die Bekllmpfung der unerlanbten Gewinnung von Sucht
stoffen und psychotropen Stoffen, des uner1anhten Verkaufs 
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dieser Stoffe, der unerlaubten Nachfrage danach. des un- 9. nimmtdavonKenntnU. daß die Mitglieder der Sucht-
erlaubten Verkehrs damit sowie der unerlaubten Verteilung stoftkommission ihre nachdrilckliche Unterstillzung fIIr die 
dieser Stoffe erheblich ausZIIweiten, auf der Grundlage des Initiativen des Programms der Vereinten Nationen fIIr die 
Grundsatzes der gemeinsamen Verantwortung und unter internationale Drogenbeklimpfung belmndet haben, die darauf 
Berilcksicbtigung der bisher gesammelten Erfahrungen; abzielen, einen Dialog mit multilateralen Entwicklungsbanken 

2. fotrien alle Staaten nachdrilcklich atif, das Einheits
Übereinicommen von 1961 über SuchtstoffeB1 in der durch das 
Protokoll von 1972 geänderten Fassung"'. das 'Übereinkommen 
von 1971 über psycho1rope Stoffe'" und das Übereinkommen 
der Vereinten Nationen von 1988 gegen den unerlaubten 
Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen"" zu 
ratifizieren beziehungsweise diesen ÜbßreinkiInften bei
ZIItreten und alle ihre Bestimmungen anzuwenden; 

3. fotrien alle Stenten atif, geeignete innerstnatIiche 
Rechtsvorschriften ZII erlnssen. ihre einzeIstaatli.chen Justiz
systeme ZII stärken und in Zusammenarbeit mit anderen Stnn
ten sowie im Einklang mit den genannten imernationalen 
Rechtsakten wirksame Drogenbeldlmpfungsaktivitäten durch
zufIlhren; 

4. ersucht das Programm der Vereinten Nationen fDr die 
internationale Drogenbeldlmpfung. den Mitgliedstaaten auf 
entsprechendes Ersuchen auch weiterhin Rechtshilfe bei der 
Anpassung ihrer innerstaatlichen Recbtsvorscbriften, Politiken 
und Infrastrukturen im Hinblick auf die Durchfllhrung der 
Übereinkommen zur internationalen Drogenbeldlmpfung ZII 
gewIIbren und sie bei der Ausbildung des fIIr die Anwendung 
der neuen Gesetze verantwortlicben Personals ZII unterstützen; 

5. untersttltzl die Konzentration auf regionnle, subregio
nale und nationale Strategien zur Bekllmpfung des DrogenmiB
brauchs. insbesondere den Leitplan-Ansatz, und fordert das 
Progrnmm der Vereinten Nationen fIIr die imernationale Dm
genbekämpfung nachdrilcklicb auf, diese Strategien auch wei
terhin durch wirksame interregionale Strategien ZII ergIlnzen; 

6. bekr4fligt, welche Gefahr und Bedrohung der Drogen
hnndel und seine Verbindungen zum Thrrorismus. zur Geld
wlische und zum Wnffenhnndel fIIr die bllrgerIiche Gesell
schaft dmste11en. und ermutigt die Regierungen, sich dieser 
Bedrohung ZII stellen und zusammenzuarbeiten. um den 
Thmsfer von Mitteln an die an solchen Aktivitäten Beteiligten 
sowie zwischen ihnen zu verhindern; 

7. erkennt an, daß zwischen der unerlaubten Gewinnung 
von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, der unerlaubten 
Nachfrage danach und dem unerlaubten Verkehr damit und 
den wirtscbaftlichen und sozialen Verhll1toissen in den 
hetroffenen LiIndero Znsammenbllnge bestehen und daß die 
Probleme in jedem Land unterschiedlich und vie1fiUtig 
ausgeprägt sind; 

8. fotrien die internaticnale Gemeinschaft auf, Regierun
gen. die darum ersuchen. verstärkte wirtscbaftlicbe und 
technische Unterstfltzung ZIIgRnSten von Progrnmmen einer 
alternativen und bestandfllldgen Entwicklung in den von dem 
Problem unerlaubter Drogen betroffenen Uindern zu gewäh
ren, bei denen die kulturellen Traditionen der Völker voll 
berilcksichtigt werden; 

.. Ebd., VoI. 976, Nr. 14152-
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herzustellen, damit sie in ihre Kreditvergabe- und Programm
aktivitäten in den interessierten und betroffenen LiIndero 
DrogenbeldlmpfungsmaBnabmen einschließen können, und 
ersucht den Exekativdirektor des Programms, die Kommbwlon 
über die auf diesem Gebiet erzielten weiteren Fortschritte zu 
untenicbten; 

10. unterstreicht. daß wirksame Maßnahmen ergriffen 
werden müssen, um die Um1eitnng von Vorprodukten und we· 
sent1ichen Chemikalien, Materialien und Geräten, die bei der 
unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen 
Stoffen verwendet wenIen, auf illega1e Märkte zu verhindem; 

11. sprlchtdem Internationalen SuchtstoIl:kontroDamt Ihm 
Anerkennung aus fIIr seine wertvolle Arbeit bei der iiberwa
chung der Gewinnung und Verteilung von Sucbtstoffen und 
psychotropen Stoffen mit dem Ziel. deren Verwendung auf 
medizjnische und wissenscbaftIiche Zwecke ZII bescbrllnken, 
und fordert sie nachdrilcklicb auf. verstärkte Anstrengungen 
zur ErfiI11ung ihres Auftrags nach Artikel 12 des 'Oberein
kommens der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten 
Verkehr mit Sucbtstoffen uud psycbotrcpen Stoffen belIeffend 
die Kontrolle von Vorprodukten und wesentlichen Cbemikn
lien zu unternehmen; 

12. fotrJen das Programm der Vereinten Nationen fIIr die 
internationale Drogenbeldlmpfung auf, Mitgliedstaaten auf 
entsprechendes Ersuchen weiter bei der Errichtung oder dem 
Aushau einze1staat1icher Laboratorien zur Entdeckung von 
Drogen zu helfen; 

13. ermutigt das Progrnmm der Vereinten Nationen fIIr die 
imernationale Drogenbeldlmpfung. seine Laborforscbungs
arbeiten fortzusetzen und sich um Unterstfltzung dieser 
Arbeiten durch andere zuständige Organisationen zu bem!!Iteu. 
um umwe1tvertd1gliche Methoden filr die Vernichtung illegaler 
Kulturen ZII entwickeln. aus denen Sucbtstoffe gewonnen 
werden, zur UnlerStiltzung einze1stnntlicber Drogenbeldlmp
fungsstrategien wenn interessierte Regierungen darum 
ersuchen, und in diesem Kontext internationale Qualitiits
normen fIIr solche Methoden zu fOrdern, und ersucht das 
Progrnmm, der Sucbtstoll:kommission auf ihrer achtund
dreißigsten 'llIgung Ober die in dieser Angelegenheit erzielten 
Fortschritte Bericht zu erstatten; 

14. fotrien die Staaten atif, eine Verstärkung i11rer An
strengungen zur Vernichtung illegaler Kulturen, aus denen 
Sucbtstoffe gewonnen werden, zu erwllgen und sich dabei die 
Bemühungen des Progrnmms der Vereinten Nationen fIIr die 
internationale Drogenbeldlmpfung um die Entwicklung 
umweltvertriigIicher Vemicbtungsmetboden vollauf zunutze zu 
machen; 

15. unterstreicht. daß es notwendig ist, die Kapazität des 
Internationalen Suchtstoll:kontroUamtes aufrechtZllerhalten, 
insbesondere durch die Bereitstellung angemessener Mitte1 
durch den Genera1sekretlI im Rahmen der vorhandenen 
Ressourcen und durch eine entsprechende technische Untero. 
stOtzung seitens des Progl8mms der Vereinten Nationen fIIr die 
internationale Drogenbeldlmpfung; 



16. erkllirt erneut, wie wichtig es ist, daß die Zie\e der 
Dekade der Vereinten Nationen gegen den DrogenmißbJ:auch 
1991-2000 unter dem Thema "Weltweite Antwort auf eine 
weltweite Herausforderung" durch die Mitgliedstaaten das 
Programm für die Vereinten Nationen für die internationale 
Drogenbekämpfung und das System der Vereinten Nationen 
verwirklicht werdeo; 

17. empfiehlt der Sochtstoffkommission, auf ihrer acht
unddreißigsten Thgung unter einem bereits bestehenden Thges
ordnungspunkt die Dokwnente zu priIfen, die die sozialen und 
wittschaftIiche Auswirkungen des Drogenmißbraoch und der 
Drogenbekämpfung und das Thema Drogen und Entwicklung 
behandeln, die dem Vmbeteibmgsausschuß für den Weltgipfel 
für soziale Entwicklung vom Bxekutivdirektor des Programms 
der 'Vereinten Nationen ftIr die internationale Drogenbekllmp-
fung vmgelegt wurden"': . 

18. liegrI4ßt den von der Sochtstoffkommission auf ihrer 
siebenunddreißigsten Thgung gefaSten Beschluß", den 
Exekutivdirektor des Programms der Vereinten Nationen für 
die internationale Drogenbekämpfung zu ersuchen, in Zu
sammenarbeit mit dem Internationalen Sochtstoffkontrollamt 
und mit Unterstiltzung einer zwischenstaatiichen Ad-hoc-Bera
tungsgruppe eine Evaluierung der in den Ziffern 9 und 10 a), 
b), c), e), lJ, und)) der Resolution 48112 der Generalversamm
lung behandelten Fragen sowie der Frage möglicher alternati
ver Finanzierungsmechanismen für die Drogenbekämpfungs
aktivitäten der Vereinten Nationen vorzunehmen: 

19. begrI4ßt alf/1erdem den Beschluß der Sochtstoff
kommission", auf ihrer achtunddreißigsten Thgung die in 
Ziffer 10 d),f), g) und h) der Resolution 48/12 aufgefllhrten 
Fragen ZU prüfen; 

20. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem Beschluß 
der Sochtstoffkommission, im Einklang mit Ziffer 10 a) der 
Resolution 48/12 in die vorlllufige Thgesordnung ihrer 
achtunddreißigsten Thgung einen Punkt über die Vermin
derung der unerlaubten Drogennachfrage aufzunehmen: 

21. bittet den Wtrtschafts.. und SoziaIrat, bei der Be
handlung der Frage der internationa1en Zusammenarbeit gegen 
die unerlaubte Gewinnung von Such1stoffen und psychotropen 
Stoffen, den unerlaubten Verkauf dieser Stoffe, die unerlaubte 
Nachfrage danach, den unerlaubten Verkehr damit und die 
unerlaubte Verteilung dieser Stoffe auf seinem Thgungsteil auf 
hoher Ebene 1995 dem in Ziffer 11 der Resolution 48/12 
erbetenen Bericht der Sochtstoffkommission besondere Auf
merksamkeit zu widmen: 

22. ersucht das Programm der Vereinten Nationen für die 
internationale DrogeI'bekämpfung, in seinen Bericht über den 
unerlaubten Drogenverkehr eine Analyse der weltweiten 
Tendenzen auf dem Gebiet des unerlaubten Verkehrs und 
Transits von Sochtstoffen und psychotropen Stoffen, ein
schließlich der dnbei verwendeten Methoden und Routen, 
mlfzunehmen und Empfehlungen darf1ber abzugeben, wie die 
an diesen Routen liegenden Staaten besser in die Lage versetzt 
werden können, alle Aspekte des Drogeoptoblems zu bewälti
gen; 
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m 

WBL'l'WElT&'I AKTIONSPROGRAMM 

1. bekr4ftlgt die Wichtigkeit des Weltweiten AktiOllll
progrannns"' als mnfassender Rahmen ftIr nationale, regionale 
und internationale Maßnahmen zur Bekämpfung der un
erlaubten Gewinnung von Sochtstoffen und psychotropen 
Stoffen, der unerlaubten Nachfrage danach und des un
erlaubten Verkehrs mit diesen Stoffen; 

2. fordert die Staaten auf, die Mandnte und Empfeh
lungen des Weltweiten Aktionsprogramms durchzufllhren mit 
dem Ziel, das Programm in praktische Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Drogenmißbraoch auf nationaler, regionaler 
und internationaler Ebene lnnZ1Is~n; 

3. forrIert alle Regierungen und die zuständigen Regio
na1orgsnisationen MCIuJriJcklIch auf, im Rahmen umfassender 
Maßnahmen zur Venninderong der Nachfrage einen aosgewo
geJU<lI Ansatz ZU entwickeln, bei dem der Verhütung, Behand
lung, Forschung, sozialen WtedereingIlederg und Aus
bildung im Kontext einn:JstaatUcher strategischer Pläne zur 
Bekämpfung des Drogenmi8braochs entsprechender Vommg 
eingeräumt wird; 

4. ftmJert die zustlIndigen Organe der Vereinten Natio
nen, die Sondero!ganiBationen, die internationalen Finanz
inatitutionen und die anderen in Betracht kommenden zwi
schenstaatljehen und nichtstaatilchen Organisationen auf, den 
Staaten bei ihren Bemühungen um die Förderung und Durch
führung des Weltweiten AktiollSptnglamms ihre Zusammen
arbeit und Hilfe zuteil werden zu lassen; 

5. begrI4ßt die Anstrengungen, die die Sochtstoff
kommission und das Programm der Vereinten Nationen für die 
internationale Drogenbekämpfung untemehmen, um den 
Regierungen die Berichterstnttog über die DurchfDhrung des 
Weltweiten Aktionsprogramms zu erleichtern, und ermutigt 
sie, diese Bemühungen fortzusetzen, mit dem Ziel, die Zahl 
der berichterstattenden Regierungen zu erhöhen; 

6. nimmt Kenntnis von den vom Programm der Vereinten 
Nationen für die internationale Drogenbekämpfung und 
anderen Organen der Vereinten Nationen unternommenen 
Anstrengungen zur Sammlung verlllßlicher Daten über den 
Drogenmißhrauch und den unerlaubten Drogenverkehr, 
insbesondere auch von der Einrichtung des Internationalen 
Systems zur Erfassung des Drogenmißbraochs, ermutigt das 
Programm, zur Vermeidung von Doppe1arbeit in Zusammen
arbeit mit anderen Organen der Vereinten Nationen weitere 
Maßnahmen zur Erleichterung der effizienten Sammlung von 
Daten zu ergreifen, und ermutigt außerdem die MitgIiedstan
ten, aktnaUsierte Informationen rasch und in stIIrkerem Maße 
zur Verfllgung zu stellen; 

7. bittet das Programm der Vereinten Nationen ftIr die 
internationale Drogenbekämpfung, zu prIIfen, wie Mitglied
staaten, die darum ersuchen, bei ihren Bemühungen um die 
Sehaffung geeigneter MechanismIllI für die Smnmluug und 
Analyse von Daten geholfen werden kann, und sich um 
freiwillige Mittel für diesen Zweck zu bemühen; 
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IV 

DURCHFtlHRUNG DES SYSTJlMWl!ITI!N AKTioNSPLANll DER 
\IBREJN'mN NATIONEN ZUR BBKÄMPFIING DI!S DRooBN
MISSBRAUCHS: MAssNAIIMBN DER ORGANISATIONEN DI!S 
SYSTEMS DER \IBREJN'mN NATIONEN 

1. untersttltzt den Systelnweiten Aktionsplan der Ver
einten Nationen zur BeklImpfung des Drogenmißbrauchs" als 
unverzichtbares Mittel zur KoordiDienmg und Verstl!rkung der 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs in
nerhalb des Systems der Vereinten Nationen und ersucht um 
eine zweijährliche AktuaIislerung und ÜberprlIfung des 
Aktionsplans mit dem Ziel, seine formale Gestaltnng und seine 
Natzlichkeit als strategisches Werkzeug der Vereinten Natio
nen zur Bekämpfung des Drogenproblems laufend zu ver
bessern; 

2. erklilrt errutut, daß der Exekutivdirektor des Pr0-
gramms der Vereinten Nationen fiIr die internationale Drogen
bekämpfung die Aufgabe hat, sämtliche DrogenbeklImpfungs
maßnahmen zu koordinieren und wirksam zu leiten, um 
sicherzustellen, daß die Maßnahmen innerhalb des Programms 
kostenwirksamer und kohllrent sind und daß die Koordinie
rung, Komplementarität und Nichtllberschneidung dieser 
Maßnahmen im gesamten System der Vereinten Nationen 
gegeben ist; 

3. beftlrwortet die einvernehmlichen Schlo8folgerungen, 
die der Wirtschafts- und Sozinlrat auf seinem Tagungsteil fiIr 
Koordinierungsfragen im Jahr 1994" im Hinblick auf die 
durch das Programm der Vereinten Nationen fiIr die interna
tionale Drogenbekämpfung erfolgende Koordinierung der mit 
der Drogenbekämpfung znsammenhllngenden Politiken und 
Tätigkeiten des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere 
auch der internationalen Finanzinstibrtionen, verabschiedet 
hat; 

4. fordert die Leitungsorgane der Organisationen der 
Vereinten Nationen, die mit dem Systemweiten Aktionsplan 
der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Drogenmiß
brauchs zu tun haben, 1/ßChdrllcJdlch ruif, zu wirksamen 
Anschlußmaßnahmen beizutragen, indem sie das Thema 
Drogenbekämpfung in ihre 'Thgesordnung aufnehmen, mit dem 
Ziel, die im Einklang mit den Plan durchgefilhrten Maß.. 
nahmen zu bewerten und zu prDfen, wie das Drogenproblem 
in den entsprechenden Programmen angegangen wird; 

5. bittet die Mitgliedstaaten, den Wirtschafts- und 
Sozinlrat auf seinem Tagungsteil auf hoher Ebene im Jahre 
1995 lIber die bei der internationalen Zusammenarbeit erziel
ten Fortschritte zu unterrichten, insbesondere aber konkrete 
einzelstaatliche Bemnhungen, das System der Vereinten 
Nationen und die multilateralen Entwicklungshanken in die 
Auseinandersetzung mit dem Drogenproblem einzubeziehen; 

V 

PRooRAMM DER VERBINTBN NATIONEN FORDm 
IN11!RNATIONALE DROGENBBKÄMPFIING 

1. begrifJt die Anstrengungen, die das Prognunm der 
Vereinten Nationen fiIr die internationale Drogenbekämpfung 

" SIehe QfJizJefJes PrutoIaJIl tkr Generolver.rammlung, Newumdvlerzlgsts 
Tagung, BeIlag. 3 (Al49131Rev.1J, Kap. m. AbscImItt B. 

unternimmt, um seine Mandate im Rahmen der internationalen 
Verträge aber die Drogenbekämpfung, der Umfassenden 
MultidisziplinlIren Konzeption fiIr ldIuftige Aktivifllten zur 
Bekämpfung des Drogellmißbrauchs, des Weltweiten Aktions
progtanuns und der einschlligigen Konsensdnkumente durch
zufilhren: 

2. fordert alle Regierungen 1/ßChdrilcJdlch ruif, dem 
Programm der Vereinten Nationen fiIr die internationale 
Drogenbekämpfung grölItmögliche finanzielle und politische 
Unterstlltzung zukommen zu lassen, insbesondere indem sie 
die freiwilligen Beiträge an das Programm erhöhen, damit es 
seine operativen Tätigkeiten und seine technische Zusammen
arbeit ausweiten und stIIrken kann; 

3. bittet die Regierungen und das Prognunm der Ver
einten Nationen fiIr die internationale Drogenbekämpfung, 
Möglichkeiten zur Verbesserung der Koordinierung der mit 
der Drogenbekiimpfug zusammenhllngenden Tätigkeiten der 
Vereinten Nationen zu prDfen; 

4. begrf4Pt die von der Suchtstoffkommis auf ihrer 
wiedereinberufenen sechsunddreiBigsten Tagung im Zu
sammenhang mit der Behandhmg des Progtall'll,halllwaltsplans 
des Fonds des Programms der Vereinten Nationen fiIr die 
internationale Drogenbeldlmpfung geleistete Arbeit, im 
Einklang mit dem in Abschnitt XVI Ziffer 2 der Resolu
tion 461185 C der OeneraIversammlung vom 20. Dezember 
1991 enthsltenen Mandat; 

5. nInunt mit Dank Kenntnis von den Anstrengongen, die 
der Exekutivdirektor des Programms der Vereinten Nationen 
fiIr die internatinnale DrogenbeIdimpfu unternimmt, um sich 
im Einklang mit den I'insch1ägigen Resolotionen der 
Snchtstoft'kommission und der Generalversammlung sowie 
den Empfehlungen des Beratenden Ausschusses ftIr 
Verwaltongs- und Haushaltsfragen an das gebilligte Format 
und die Me1hodik des ProgrammhanshuI des Fonds zu 
baIten, und ermotigt den Exekotivdirektor, seine Bemnhungen 
um die Verbesserung der formalen Gestaltung und der 'Iraus
parenz des Haushaltsplans fortzusetzen; 

6. U1IIIJrstreicht die Wichtigkeit der Tagungen der Leiter 
der nationalen Snchtstoftbehörden und ermotigt sie, Möglich
keiten zur Verbesserung ihrer Arbeitsweise und zar Ver
stlIrkong ihrer Wirksamkeit zu prilfen, um die Zusammenarbeit 
im Kampf gegen die Drogen auf regionaler Ebene zu ver
stlIrken: 

VI 

1. nimmt Kenntnis von den umer dem Punkt "lnterna
tionale Drogenbekämpfung" vorgelegten Berichten des 
Genera1seIaetll94

; 

2. ersucht den Generalsekretllr, 

a) der OeneraIversanunlung auf ihre einnndfllnfzigsten 
'Thgung einen aktualisierten Bericht lIber den Stand des 
Obereinkommens der Vereinten Nationen gegen den UD
erlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen 
VOJ:ZuIegen; 

" A/491139-W19941S7, A/49ß17, A/49134S lI1Id A/49/369. 



b) in seinen Iahresbericht über die Durchfllhrung des 
Weltweiten Aktionsprogramms Empfehlungen über Möglich
keiten zur Verbesserung der DurchflIhrung des Programms 
und der Bereitstellung von Jnfonnationen an die Mitgliedstaa
ten aufzunehmen. 

94. Plenarsi/vmg 
23. Dezember 1994 

49/169. Amt des Hohen Ko"""I .... rs der Vexelnten Natio
nen f6r FlfiehtJfnge 

Die Generalversammlung, 

noch Behandbmg des Berichts der Hohen Kommissarin der 
Vereinten Nationen ftlr Flüchtlinge über die TIltigkeit ihres 
Amtes" und des Berichts des Exekutivausschusses des 
Programms des Hohen KommifWml über seine filDfundvierzig
ste Thgung'" sowie Kenntois nehmend von der Erklärung, die 
die Hohe Kommissarin am 9. November 1994 abgegeben haf', 

unter Hinweis auf ibre Resolution 481116 vom 20. De
zember 1993, 

mit dem Ausdruck Ihrer tiefen Besorgnis über das un
ermeßliche menschliche Leid und die ungeheuren Verluste an 
Menschenleben, die eine Begleiterscheinung der jüngsten 
Krisen sind, die zu F1üchtIingsströmen und anderen zwangs
weisen Vertreibungen gefUhrt haben, sowie über das Ausmaß 
und die Komplexität der derzeitigen F1üchtlingsprobleme, die 
der Hohen Kommissarin die Wahrnehmung ihrer vordring
lichen Aufgaben erschwext haben, die darin bestehen, den 
völkerrechtlichen Schutz von FlÜChtlingen zu gewährleisten 
und rechtzeitige und dauerhafte Lösungen ftlr ibre schwierige 
Lage zu finden, 

In Bekriiftlgung der Wichtigkeit des Abkommens von 
1951" und des Protokolls von 1961" über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge als Grundlage des völkerrechtlichen Systems 
fIIr den Schutz von F1ücht1ingen und mit Genugtuung fest
stellend, daß inzwischen 127 Staaten Vertragsparteien eines 
oder beider Rechtsakte sind. 

sowie In Bekr4ftigung des rein humanitären und un
politischen Charakters der TIltigkeit des Amtes und der 
entscheidenden Bedeutung der Aufgaben der Hohen Kommis
sarin, Flüchtlingen vö1kerrechtlichen Schutz zu gewähren und 
nach Lösungen ftlr die Probleme der'FIüchtlinge zu suchen, 

mit Genugtuung über die nach wie vor groBe Bereitschaft 
der Staaten, Flüchtlingen Schutz und Hilfe zu gewähren, und 
über die wextvolle Unterstiltzung. welche die Regierungen der 
Hohen Kommissarin bei der ErfIlllung ihrer humanitären 
Aufgaben zuteil werden lassen, 

sowie mit Genugtuung über das von den Mitgliedstasle11 im 
Aktionsprogramm der vom 5. bis 13. September 1994 in Kairo 
abgehaltenen Internationalen Konferenz über Bevölkerung und 

" 0JfIzIe1la PratoItDlJ der Generalversamnrbmg. NlIU1lU1UMsn;Ig8te 
Tagung. Be/IQge12 (Al49112). 
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Entwicklung" zum Ausdruck gebrachte nachdrtick1Iche En
gagement ftlr das Institut des Asyls sowie ftlr F1i1chtIinge und 
Vertriebene, 

betonend, daß die Staaten der Hohen Kommissarin bei der 
Suche nach dauerhaften und rechtzeitigen Lösungen ftlr die 
Probleme der Flüchtlinge behilflich sein und sich mit darum 
bemühen milssen, keine Situationen entstehen zu lassen, die 
F1iIcht1ingsbewegungen auslösen könnten, und daß sie die den 
F1üchtlingsslrÖmen zugrunde liegenden Ursachen angehen 
müssen, sowie in diesem zusammenhang die Staatenvemnt
wortlichkeit hervorhebend, insbesondere soweit sie die Her
kunftslllnder betrifft, 

mit Lob ftlr die Kompetenz. den Mut und den Einsatz, mit 
dem die Hohe Kommissarin und ibre Mitarbeiter ibre Aufga
ben wahrnehmen, in Würdigung der Mitarbeiter, die in Aus
übung ihres Dienstes ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. und 
mit tiefem BedwICm über den Tod von Mitarbeitern als Folge 
von gewalttlltigen Vorflillen in verschiedenen Liindem der 
Welt, 

mit dem Ausdruck Ihrer Anerkennung ftlr diejenigen 
Staaten, insbesondere soweit sie zu den am wenigsten entwik
kelten LIIndem gehören oder über lange Zeit Millionen von 
Flüchtlingen eine Bleibe geboten heben, die trotz schwerwie
gender eigener WtrtschafIS-, Entwicklungs- und Umweltpro
bleme auch weiterlIin zahlreiche Flüchtlinge in ihrem H0heits
gebiet aufnehmen, und unter Betonung der Notwendigkeit, 
durch internationale Hilfsmaßnabmen, insbesondere durch 
entwicklungsorientierte Hilfe und Hilfe im ZusammenIumg mit 
den Umweltfolgen der Präsenz der groBen Vielzahl von 
F1ücht1ingen und Vertriebenen unter der Obhut des Amtes, ei
nen möglichst groBen Thil der BiIrde zu übernehmen, die diese 
Staaten zu tragen heben, 

besorgt feststellend, daß die Zahl der Flüchtlinge und 
anderen Personen, denen das Amt des Hohen Kommissars 
aufgerufen ist, Hi1fe und Schutz zu gewähren, weiter zu
genommen het und daß ihr Schutz in vielen Situationeo auch 
weiterhin ernstlich in Frage gestellt ist infolge ihrer Nichtanf
naIune. widerrechtlichen Ausweisung, zurOckweisung. unge
rechtfertigten Inhaftnahme sowie infolge anderer Bedrohungen 
ihrer persönlichen Sicherheit, ihrer WiIrde und ihres Wohl
ergehens und der mangeloden Achtung und Gewährleistung 
ihrer Grundfreihelten und Menscheorechte, 

in Anerkennung dessen, daß der in bel>timmten Regionen 
von einzeloen praktizierte Mißbrauch der Asylverfahren das 
Institut des Asyls gefäbrdet und sich nachteiIig auf den raschen 
und wirksamen Schutz von Flüchtlingen auswirkt, 

feststellend, daß die unfreiwillige Vertreibung von Men
schen innerhalb ihres eigenen Landes nach wie vor ein 
gravierendes humanitlires Problem darstellt und daß die 
zahlreichen und unterschiedlichen tieferen Ursachen von 
unfreiwilligen Binnenvertreibungen und Flüchtlingsbewegun
gen einander vielfach ähnlich sind, 

In der ErwiJgung, daß die MaßnaIunen. die die interna
tionale Gemeinschaft im Benehmen und in Abstimmung mit 
dem betroffenen Stsat zugunsten der Binnenvertriebenen 
ergreift. zum Abbau der Spannungen und zur Lösung der zu 
der Vertreibung fIIhrenden Probleme beitragen können und 
einen wichtigen Bestandteil eines umfassenden Ansatzes zur 
Verhiltung und Lösung der F1üchtlingsprobleme bilden, 




